
Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterschei-
den die folgenden vier Verfahren:

• Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren“

• Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungs-
auftragsverfahren“

• Abschnitt C.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren“

• Abschnitt D.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren“

Die Abschnitte A, B und C gelten für alle Kunden. Der Ab-
schnitt D gilt nur für Kunden, die keine Verbraucher sind. Das
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können Sie daher nur nut-
zen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Für Verbraucher kommt
Abschnitt D der Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr
daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im
Einzugsermächtigungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels
Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank
gelten folgende Bedingungen:

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird. 

1.2 Entgelte 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis-
und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege an-
geboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden,
die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12
Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der
Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2 Einzugsermächtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungs-
lastschrift

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der
Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen
in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungs-
empfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Lastschrif-
ten einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfän-
ger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Geneh-
migung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf
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seinem Konto. Der Kunde kann der Belastungsbuchung aus
einer Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, bis er sie
genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Konto-
nummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenken-
nung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugsermäch-
tigungslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr über-
mittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die wei-
teren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs-
empfänger als dessen Kundenkennung angegebene Kontonum-
mer und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus.

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den
Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungs-
lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an
die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbe-
trag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungs-
lastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag

Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungs-
empfängers werden mit dem vom Zahlungsempfänger angege-
benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Eine
Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
(siehe Nummer A.2.3.2), wenn 

• der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vor-
liegt,

• die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des 
Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des
Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausrei-
chendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen aus-

reichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht späte-
stens am zweiten Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme rük-
kgängig gemacht wird.

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung (siehe Nummer A.2.3.1) oder die Ablehnung der
Einlösung einer Einzugsermächtigungslastschrift (siehe Num-
mer A.2.3.2) wird die Bank den Kunden informieren. Dabei wird
die Bank, soweit möglich, die Gründe angeben.

2.3.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden auf-
grund der Einzugsermächtigungslastschrift des Zahlungsemp-
fängers belasteten Lastschriftbetrag dem Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch
Genehmigung der Lastschriftbelastungsbuchung

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nach-
träglich über die Genehmigung der entsprechenden Lastschrift-
belastungsbuchung auf seinem Konto.

Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift,
für die er dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung
erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er Einwendungen
gegen diese im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses ent-
haltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben.
Macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die
Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belas-
tung. 

* Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelas-
tungsbuchung
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Last-
schriftbelastungsbuchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kun-
den den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag
sowie etwaige Entgelte und Zinsen unverzüglich zu erstatten.
Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die Belastung befunden hätte.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetra-
ges insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder feh-
lerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden bela-
stet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das
Ergebnis unterrichten.

2.5.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits
von den Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst ist, ersetzt ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden,
das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-

schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,

und

• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 
Kunde Verbraucher ist.

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen,
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht
autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A.2.5.2
und Schadensersatzansprüchen in Nummer A.2.5.3 haben Kun-
den, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen
aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzan-
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten
Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren,
die die Bank besonders übernommen hat.



2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis
A.2.5.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Zahlungsbetrag ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist

oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung
des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A.2.5.1 bis
A.2.5.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank auf-
grund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder auf-
grund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
Schadensersatzansprüche nach Nummer A.2.5.3 kann der Kun-
de auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert
war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können

oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung her
beigeführt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im
Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels
Abbuchungsauftragslastschrift über sein Konto bei der Bank
gelten folgende Bedingungen:

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.



1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden,
die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12
Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der
Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2 Abbuchungsauftragslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslast-
schriftverfahrens

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der
Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen
in Euro bewirken.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauf-
tragslastschrift muss der Kunde

• vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächti-
gen, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Abbuchungs-
auftragslastschriften einzuziehen und

• die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftrags-
lastschriften seinem Konto zu belasten und den Lastschrift-
betrag an den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu
übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die
Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Konto-
nummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenken-
nung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauf-
tragslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermit-
telten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsemp-
fänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsemp-
fänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer
und Bankleitzahl aus.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber
der Bank die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
des Zahlungsempfängers. Die Autorisierung umfasst die Belas-
tung des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslast-
schriften des Zahlungsempfängers und die Ausführung von
Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbe-
träge an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers.
Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der Bank
vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen.
Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:

• Name des Zahlungsempfängers,

• Name des Kunden,

• Bezeichnung der Bank des Kunden und

• seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungs-
auftrag zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags

Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird
am auf den Eingang folgenden Geschäftstag gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte mög-
lichst schriftlich erfolgen.



2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen,
Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften
des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung
muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem Tag der
Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei der
Bank zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich erfol-
gen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger
erklärt werden.

(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei
der Bank kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag end-
gültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslast-
schrift bei der Bank kann der Kunde diese nicht mehr zurück-
weisen.

2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den
Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftrags-
lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an
die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbe-
trag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslast-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag

(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungs-
empfängers werden am Tag der Vorlage mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank,
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am
zweiten Bankarbeitstag  nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer B.2.4.2), wenn

• der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.1 
vorliegt,

• der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.2 vom Kunden
widerrufen worden ist,

• der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer 
B.2.2.3 zugegangen ist,

• die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des 
Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des 
Kunden bei der Bank zuzuordnen sind

oder

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausrei-
chendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen aus-
reichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank 
nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften

Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens
am zweiten Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme rückgängig
gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der
Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung (siehe Nummer B.2.4.1 Absatz 2) oder die
Ablehnung der Einlösung einer Abbuchungsauftragslastschrift
(siehe Nummer B.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüg-
lich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B.2.4.4 vereinbarten
Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, so-
weit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben,
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 

* Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr
dem Konto des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslast-
schrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag
nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf
folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autori-
sierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich
nach Nummer B.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu er-
statten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfü-
hrung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetra-
ges insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder feh-
lerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden bela-
stet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungs-
betrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer B.2.4.4 ein-
gegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den
Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die
Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach
Nummer B.2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nummer B.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das
Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits
von den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden,
das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden, zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.



(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt.
Diese Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,

und

• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 
Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen,
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht
autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer
B.2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer B.2.6.3
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und aus unge-
rechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelun-
gen:

• Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten
Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren,
die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis
B.2.6.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist 

oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung
des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis
B.2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank auf-
grund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder auf-
grund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
Schadensersatzansprüche nach Nummer B.2.6.3 kann der
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können

oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung her-
beigeführt wurden.



C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren

(Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen voraussichtlich ab
01.11.2010 an)

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels
SEPA-Basis-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten fol-
gende Bedingungen:

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die
Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfän-
ger angegeben wird.

1.2 Entgelte 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden,
die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12
Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirt-
schaftsrecht zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der
Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2 SEPA-Basis-Lastschrift 

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über
die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro inner-
halb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs-
raums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA
gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Last-
schriften muss

• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und

• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfän-
ger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die
Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab
dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von



der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages ver-
langen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und
den BIC2 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist,
die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich
auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus-
zuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Last-
schriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers
aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for World-
wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz
in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in
der Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit
Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Last-
schriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die
Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfän-
gers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank
vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden
Erklärungen des Kunden enthalten sein:

• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 
Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzu-
ziehen, und

• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein 
Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Auto-
risierungsdaten) enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,

• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkeh-
render Zahlungen,

• Name des Kunden,

• Bezeichnung der Bank des Kunden und

• seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird
ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf
sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zah-
lungen aus bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zah-
lungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der
Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung
sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisie-
rungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz
zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).



(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Ein-
schaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahl-
stelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschrift-
mandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur
Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer
C.2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang dieser Weisung 
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats ver-
einbarte Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3). 

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit
dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag
dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht
auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am näch-
sten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am
zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

• der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß 
Nummer C.2.2.2 zugegangen ist,

• der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 
gemäß Nummer C.2.2.3 zugegangen ist,

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausrei-
chendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen aus-
reichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank 
nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs-
pflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuord-
nen ist

oder

• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die 

Bank erkennbar fehlerhaft ist,
• eine Mandatsreferenz fehlt,
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß
Nummer C.2.4.1 Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück-
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der
Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung (siehe Nummer C.2.4.1 Absatz 2) oder die
Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe
Nummer C.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer C.2.4.4 vereinbarten Frist
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg geschehen.  Dabei wird die Bank, soweit
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die
Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene
Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im
Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser
Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist
am darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
und in der vereinbarten Häufigkeit.



2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten
Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund
einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht
Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem
Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen
den Kunden bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen,
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung
durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber
der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich
nach Nummer C.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu er-
statten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter
Ausführung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetra-
ges insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder feh-
lerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht

erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden bela-
stet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungs-
betrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer C.2.4.4 ein-
gegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die
Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach
Nummer C.2.6.3 bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nummer C.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungs-
vorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis
unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits
von den Nummern C.2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das
einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und

• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 
Kunde Verbraucher ist.



2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen,
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei
nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer
C.2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer C.2.6.3
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerecht-
fertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadens-
ersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten
Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren,
die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C.2.6.2. bis
C.2.6.4 ist ausgeschlossen, 

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist

oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung
des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich

im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern C.2.6.1 bis 2.6.4
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 

Schadensersatzansprüche nach Nummer C.2.6.3 kann der
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können

oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung her-
beigeführt wurden.

D. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren

(Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen voraussichtlich ab
01.11.2010 an)

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher3 ist, an Zah-
lungsempfänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen:

3 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.



1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die
Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2 Entgelte 

Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in
Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirt-
schaftsrecht zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der
Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahrens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden
genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde
über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro
innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu
SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten und
Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Last-
schrift muss

• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfän-
ger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

• der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die
Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des
seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN4 und
den BIC5 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist,
die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließ-
lich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kun-
denkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfän-
gers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit
Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union,
in der Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA
Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank
die Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs-

4 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
5 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).



empfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden
Erklärungen des Kunden enthalten sein:

• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 
Konto des Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzu-
ziehen, und

• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein 
Konto gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben
(Autorisierungsdaten) enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,

• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkeh-
render Zahlungen,

• Name des Kunden,

• Bezeichnung der Bank des Kunden und

• seine Kundenkennung (siehe Nummer D.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats 

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer
D.2.2.1 unverzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende
Daten in der vereinbarten Art und Weise aus dem vom Zah-
lungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
übermittelt:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
• Mandatsreferenz,

• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkeh-
render Zahlungen und

• Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der
Kunde die Bank unverzüglich, möglichst schriftlich, zu infor-
mieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch
Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der
Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgen-
den Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen und
zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt
werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
erfasst bereits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-
Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer D.2.2.4 Absätze 2
und 3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen,
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss
der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung
sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Last-
schrift kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag end-
gültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-
Lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.



2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den
Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die
Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als
Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des Kunden an
die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift
(siehe Nummer D.2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer D.2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem
Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsemp-
fängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschrift-
betrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag
nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
senen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am
nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am
zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

• der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 
D.2.2.2 vorliegt,

• der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
gemäß Nummer D.2.2.3 zugegangen ist,

• der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 
gemäß Nummer D.2.2.4 zugegangen ist,

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausrei-
chendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen aus-
reichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs-
pflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuord-
nen ist

oder

• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz

• eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die 
Bank erkennbar fehlerhaft ist,

• eine Mandatsreferenz fehlt,
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften

SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belas-
tungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens
gemäß Nummer D.2.4.1 Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück-
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der
Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der
Belastungsbuchung (siehe Nummer D.2.4.1 Absatz 2) oder die
Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe
Nummer D.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spä-
testens bis zu der gemäß Nummer D.2.4.4 vereinbarten Frist
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die
Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene
Entgelt.



2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdaten-
satz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag. 

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autori-
sierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des
seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. An-
sprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich
nach Nummer D.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten

Zahlungen kann der Kunde von der Bank den Ersatz eines hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben. Ansprüche aus § 675y
BGB sind ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf
den Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Fol-
geschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkun-
gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer D.2.6.2. ist ausge-
schlossen, 

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist

oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung
des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern D.2.6.1 und
D.2.6.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank auf-
grund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder auf-
grund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist



für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
Schadensersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen
Haftung der Bank nach Nummer D.2.6.2 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung her
beigeführt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1. Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2. Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.

Fassung: Oktober 2009


